
Aufgrund eines Schriftsatzes der Ordnungsverwaltung der Stadt Bergneustadt vom 23.06. diesen 
Jahres wurden im Bereich der Grünanlage Talstraße bisher nur eine Kontrollen durchgeführt 
wurden. Die Kontrollen erfolgten nach Dienstschluss, überwiegend in der Zeit zwischen 22.00 
Uhr und 24.00 Uhr. Besonderheiten wurden bei den durchgeführten Kontrollen nicht festgestellt. 
 
Es konnte jedoch beobachtet werden, dass mit der Umstellung der vom Rat beschlossenen 
Straßenbeleuchtungszeiten auch in der Grünanlage Talstraße um 23.00 Uhr fast die gesamte 
Beleuchtung ausgeschaltet wird. Lediglich auf dem Parkplatz in der Nähe der Glascontainer 
brennt eine Lampe, so dass dort fast im gesamten Bereich Dunkelheit herrscht. Restlicht aus der 
Straßenbeleuchtung von der Talstraße her ist kaum gegeben, da auch in der Talstraße einige 
Straßenleuchten abgeschaltet werden und dies zur weiteren Restlichtreduzierung in der 
Grünanlage Talstraße führt. 
 
Weitere Beschwerden sind auch bei der hiesigen Ordnungsverwaltung nicht bekannt geworden. 
Ob der Rückgang der Beschwerden und der Zerstörungen in der Grünanlage Talstraße nun auf 
das ausgesprochene Verbot des Alkoholkonsums in der Grünanlage Talstraße, auf die zur Zeit 
teilweise noch kühle Witterung in den Abendstunden oder auf die reduzierte Beleuchtung in den 
Abendstunden zurückzuführen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Auch liegen keine 
Erkenntnisse darüber vor, in wie weit sich die vorgenannten Faktoren ergänzen oder verstärkt auf 
die beabsichtigten Ziele auswirken. Der weitere Fortgang in diesem Jahr bleibt daher zunächst 
abzuwarten. 


